
BayLplG: Art. 20 Ausarbeitung und Aufstellung des Landesentwicklungsprogramms

Art. 20  Ausarbeitung und Aufstellung des Landesentwicklungsprogramms 
 
(1) 1Das Landesentwicklungsprogramm wird von der obersten Landesplanungsbehörde im Benehmen mit 
den übrigen Staatsministerien ausgearbeitet. 2Der Landesplanungsbeirat ist anzuhören.

(2) Die im Landesentwicklungsprogramm enthaltenen Festlegungen werden von der Staatsregierung mit 
Zustimmung des Landtags als Rechtsverordnung beschlossen.


